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Sehr geehrte Frau Dr. Vendt, 

FIAN ist eine internationale Menschenrechtsorganisation, die sich für die Durchsetzung des 
völkerrechtlich verbrieften Menschenrechts auf Nahrung einsetzt. Als deutsche Sektion schauen wir 
per Mandat auch genauer auf die Rolle deutscher Akteure – staatlicher wie nichtstaatlicher – in Bezug 
auf Verletzungen und Verstöße gegen dieses Menschenrecht. Wir besitzen einen Beraterstatus bei den 
Vereinten Nationen und sind in Deutschland in unterschiedlichsten Gremien aktiv, worüber wir die 
Bundesregierung bei Ihrer Arbeit zum Thema Welternährung begleiten und beraten.  

Ich wurde als für den Fall zuständiger Referent gebeten, zu Ihrem Schreiben vom 13. September 2024 
inhaltlich Stellung zu nehmen. Im Folgenden finden Sie die Kommentierung der acht in Ihrem 
Schreiben aufgeführten Punkte.  

Ich würde gerne vorab klarstellen, dass wir uns seit knapp 10 Jahren mit dem Fall befassen und in den 
ersten Jahren nur in geringem Umfang Öffentlichkeitsarbeit zu unseren Recherchen getätigt haben. 
Erst als sich die Informationen zu den verschiedenen Konfliktlagen weiter bestätigt und sogar 
verschärft haben und wir gleichzeitig über viele Versuche des Dialoges mit der von Ihnen vertretenen 
Firma hinweg keine relevanten Verbesserungen der Konflikte war genommen haben, habe wir den 
Großteil der von Ihnen aufgelisteten Darstellungen zum Fall veröffentlicht. Dies deckt sich in etwa mit 
Ihrer Bewertung, dass FIAN „vermehrt seit Januar 2023“ zum Fall berichtet.  

Ich halte auch vor dem Hintergrund dieser fast 10-jährigen Perspektive unser Vorgehen für sehr 
bedacht und angemessen.  

  

 
Zu Ihrem Punkt 1: 

1.1) „Zwangsumgesiedelt“ wird von auf diesem Gebiet führenden Akteuren wie der Weltbank (auf die 
sich fast alle Entwicklungsbanken wie auch die deutschen Entwicklungsbanken KfW und DEG beim 
Thema beziehen) wie folgt definiert (IPC Performance Standard 5): “Involuntary resettlement occurs 
when affected people do not have the right to refuse land acquisition and are displaced, which may 
result in long-term hardship and impoverishment as well as social stress.”  

Dieser Sachverhalt wurde uns seitens der lokalen Bevölkerung gleich in mehreren Fällen unmittelbar 
berichtet. Im Folgenden sollen hier nur zwei konkrete Fälle benannt werden. Erstens wurde uns aus 
erster Hand berichtet, dass einige Familien im Umkreis des Dorfes Moffat in das Dorf 
zwangsumgesiedelt wurden. Zweitens wurde uns aus erster Hand berichtet, dass die Umsiedlung der 
Familien Naifi durch die von Amatheon beauftragten Consultants zum Umsiedlungsprozess als 
alternativlos dargestellt wurden. Sie wären lieber an ihrem ursprünglichen Wohnort geblieben.  

Auch aus den offiziellen Umsiedlungsplänen („Resettlement Action Plans“) von Amatheon ergeben sich 
keine Hinweise, dass der Verbleib der Familien an ihrem ursprünglichen Wohnort eine Option für die 
Betroffenen gewesen wäre. Mehr noch: Auch dort wird explizit und mehrfach von „involuntary 
resettlement“ gesprochen. 

1.2) Die von Ihnen benannte Formulierung der „entschädigungslosen Enteignung“ haben wir in 
unseren Veröffentlichungen nicht gefunden. Dazu beziehen wir gerne Stellung, wenn Sie uns die 
etwaige Stelle benennen. 

1.3) Wir nutzen den Begriff „angeeignet“ u.a. da uns bekannt ist, dass bei vielen der Farmen, die die 
Firma beansprucht, der Eigentumsstatus fragwürdig, offen und ungeklärt ist (bspw. beanspruchen 
mehrere (juristische) Personen einzelne Farmen).  

1.4) Zudem bewerten wir als Menschenrechtsorganisation Landnahmen natürlich über den 
privatrechtlichen Rahmen (bspw. das sambische Landrecht) hinaus auf Basis des Völkerrechts bzw. der 
Menschenrechte. Demnach können Landnahmen unabhängig vom privatrechtlichen Rahmen illegitim 
und im Bruch mit internationalen Rechtsnormen stehen und konkret mit Menschenrechtsverletzungen 
einhergehen. 

1.5) Uns liegen vielfache Belege in Form von Fotos, Videoclips, Anwaltsschreiben, Interviews etc. von 
zerstörten Höfen und Informationen von, dass „Vertreibungen unter Zwangsanwendung bzw. 
Zwangsandrohung“ durchgeführt wurden oder werden sollen.  

Zu Ihrem Punkt 2: 

2.1) Für die Fragen von Menschenrechtsverletzungen, Vertreibungen oder die Anzahl der betroffenen 
Personen ist es irrelevant, wie die lokalen Siedlungsstrukturen genannt werden – ob Dörfer, Weiler, 
Siedlungen etc… 

2.2) Wir verwenden das Wort „Dorf“ wie es vor Ort zur Beschreibung der dort vorherrschenden 
Wohnsituation gebraucht wird. Demnach benennen die Betroffen selbst ihre Siedlungen „Villages“. Für 
die Betroffenen zeichnet sich ein „Village“ insbesondere dadurch aus, dass jedem dieser Dörfer ein 
sogenannter „Headman“ – so etwas wie ein Dorfvorsteher – vorsitzt. 
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2.3) In der Geografie bezeichnet ein Dorf eine ländliche Gruppensiedlung ab einer Größe von etwa 100 
Einwohnerinnen und Einwohnern oder 20 Höfen oder Gebäudekomplexen. Auch unter Heranziehung 
dieser Definition ergibt sich eine klare Übereinstimmung unserer Nutzung des Wortes „Dorf“ mit der 
wissenschaftlichen Praxis. 

Zu Ihrem Punkt 3: 

3.1) Bei der Beschreibung, dass der „ansässige[n] Bevölkerung“ durch die Praktiken von Amatheon der 
Zugang zu Wasser beeinträchtigt wird, handelt es sich um Informationen, die uns vor Ort wiederholt 
berichtet wurden. Das faktische Erfahren des Mangels, welcher z.B. zu einem Verlust von nahrhafter, 
diverser Ernährung wegen der Aufgabe des Gemüseanbaus aufgrund von Umsiedlung/ Vertreibung 
führt, ist Mittelpunkt unserer Arbeit als Menschenrechtsorganisation, die für die Wahrung des Rechts 
auf Nahrung einsteht. Aus diesem Grund wird dieser Aspekt selbstverständlich unsererseits betont und 
hervorgehoben. 

3.2) Bevor der Damm „Kapwashe I“ errichtet wurde, gab es nach unseren Recherchen (Interviews, 
Fotodokumentation…) entlang des Flusses eine ganze Reihe von Gemüsegärten. Diese Gemüsegärten 
stellten eine zentrale Säule der Nahrungsversorgung sowie der wirtschaftlichen Tätigkeit der lokalen 
Bauernfamilien dar. Diese Tätigkeiten wurden im Rahmen der Umwelt- und 
Sozialverträglichkeitsprüfung (EIS) von Amatheon nicht dokumentiert und damit auch nicht in eine 
vertragliche Regelung aufgenommen. 

3.3) Der Zuzug von Familien als Pauschalargument für alle Bauernfamilien der betroffenen Gegend ist 
für uns nicht nachvollziehbar und sehr problematisch. Im Fall Oidy Choongo, Gerald Mukabe oder 
Laston Mwiinga bspw. lebten alle vor Ankunft der Firma auf ihren Landflächen. 

3.4) Rein technisch ist im lokalen Kontext (Lage der Dämme im Flussbett) eine Trennung von 
„oberflächlich ablaufendem Regenwasser“ und Flusswasser nicht möglich. Hydrographisch gesehen 
wird das Oberflächenwasser Teil des Flusswassers – mit oder ohne Damm. 

3.5) Die Flüsse Kapwashe sowie sein Zufluss Chanyunwe sind u.a. in der Umwelt- und 
Sozialverträglichkeitsprüfung explizit als Wasserquellen des Damms genannt („Kapwashe river“, 
„Kapwahse stream“) sowie in den dortigen Karten eingezeichnet. Sie fließen zudem durch den Damm. 
Weiterhin konnte FIAN bei einer Besichtigung des Geländes oberhalb des Dammes ein deutlich 
sichtbares, mäandrierendes Flussbett mit bis zu 3 Meter Tiefe dokumentieren. 

3.4) Schließlich macht sogar die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung von Amatheon nochmals 
ausdrücklich die von der Firma bestritten Auswirkungen deutlich: „Once the dam embankments are 
completed and flow in the Kapwashe returns with the onset of the rainy season, filling of the 
reservoirs will be initiated. This will reduce the natural flow of water in the Kapwashe River as water is 
held back“; sowie: „...natural river flow regime in the streams below the dam will effectively be 
reduced“.  

Zu Ihrem Punkt 4: 

4.1) Wir haben Gespräche mit mehrerer (tw. ehemaligen) Arbeitern von Amatheon geführt. Diese 
haben uns zu verschiedensten Problemen berichtet wie der Nichteinhaltung des Mindestlohns.  
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4.2) Nach unseren Informationen beschäftigt die Firma auf den von ihr beanspruchten Flächen in 
Mumbwa von etwa 40.000 Hektar etwa 250 Vollzeitbeschäftigte. Auf einer Fläche dieser Größe und 
bei einer ähnlichen Bodenqualität und Wasserverfügbarkeit könnten konservativ geschätzt etwa 3.000 
kleinbäuerliche Familien (Annahme auf Basis typischer kleinbäuerlicher Haushalte in der Big 
Concession mit 5 Hektar Ackerland und 10 Hektar Weide- und Waldland) ein Auskommen und Zugang 
zu Nahrung haben. Dieser Vergleich zeigt, dass diese Art der Investition verhältnismäßig wenige 
Arbeitsplätze anbietet.  

4.3) Eine Vielzahl wissenschaftlicher Studien untermauert, dass das agrarische Anbaumodell von 
Amatheon im Vergleich zu einer (klein-)bäuerlichen Agrarstruktur extrem wenige Arbeitskräfte 
benötigt. Und die beiden dominanten Anbauprodukte von Amatheon, Soja und Mais, stechen 
bezüglich besonders weniger Arbeitsplätze noch einmal heraus (siehe bspw. Li (2011) Centering labour 
in the land grab debate). 

Zu Ihrem Punkt 5: 

5.1) Die von uns archivierte Mailkorrespondenz vom 31. Mai 2024 zwischen FIAN Deutschland und 
Amatheon Agri (Berliner Zentrale) zeigt eindeutig, dass Amatheon ein Treffen mit einer Delegation von 
Betroffen im Juni 2024 in Berlin abgelehnt hat.  

5.2) Uns ist bekannt, dass einzelne Betroffene immer wieder mit ihren Anliegen direkt an AAZ 
herangetreten sind. Die Betroffenen schildern uns allerdings vielfach und glaubhaft, dass die so 
vorgebrachten Anliegen weitgehend ignoriert werden. Die immer wieder von der Firma genannte 
„Open Door Policy“ scheint demnach keine relevante Möglichkeit zu sein, tatsächlich für beide 
Parteien tragbaren Lösungen zu finden. 

Beispiel 1: Der direkt betroffene Gerald Mukabe beschwerte sich oft wegen der Straßenkontrolle 
durch Amatheon. Ihm wurde vielfach – seiner Bewertung nach willkürlich – das Passieren zu seinem 
Hof, welcher ca. 500 Meter hinter dem Tor von Amatheon liegt, verwehrt. Der letzte uns bekannte 
Vorfall datiert Ende September 2024. Trotz mehrfacher Beschwerden bei den Sicherheitskräften von 
Amatheon sowie einem trilateralen online-Gespräch mit Amatheon im Beisein der deutschen 
Botschaft in 2023 hat sich die Praxis vor Ort nach lokalen Angaben nicht geändert. 

Beispiel 2: Laston Mwiinga hatte angesichts der anhaltenden Konfiszierung seiner Tiere eigens einen 
schriftlichen Vorschlag für ein Abkommen zwischen AAZ und den lokalen Bäuer*innen zum Umgang 
mit entlaufenen Tieren erarbeitet („Stray Livestock Management Agreement, July 2020“, 6 Seiten). Als 
er den Vorschlag Amatheon präsentierte habe der General Manager Troy Minne dies laut Herrn 
Mwiinga abgetan mit den Worten „This is bullshit“. Der Diskussionsvorschlag wurde damit harsch und 
einseitig seitens Amatheon ablehnt. 

5.4) Wir bekommen regelmäßig Anrufe von Gemeindemitgliedern mit der Bitte um Unterstützung – 
auch bzgl. der Koordinierung und Beteiligung/ Beobachtung von Gesprächen.   

Zu Ihrem Punkt 6:  

6.1) Siehe dazu Punkt 5.3)  

Zu Ihrem Punkt 7: 



Anhang A 

 
7.1) Uns liegen Dokumente des Landwirtschaftsministeriums vor, welche die von Amatheon 
hervorgehobene lokale Vereinbarung zum Thema als rechtswidrig bewertet.  

7.2) Uns liegen Dokumente von Amatheon vor, welche zeigen, dass Amatheon willkürlich sogar die 
Vereinbarung, auf die Sie sich berufen, abgeändert hat. Teilweise haben Sie die betroffenen 
Bäuer*innen 500 KW pro Herde, teilweise 500 KW pro Rind bezahlen lassen. 

7.3) Die von Amatheon erhobenen Zahlungen liegen im Vergleich zu gesetzlich festgelegten Zahlungen 
um ein Vielfaches höher. Uns liegen vergleichende Dokumente vor, welche klar aufzeigen, dass 
etwaige Gebühren auf Basis der gesetzlichen Vorgaben erheblich geringer sind, als die von Amatheon 
erhobenen Strafzahlungen. 

7.4) Der Begriff „confiscate“ ist der von den lokal betroffenen Bäuer*innen üblich verwendete Begriff 
für das Festsetzen von Tieren durch Amatheon. Weiterhin wurde uns mehrfach berichtet, dass die 
Konfiszierung von Rindern auf Land geschieht, welches Amatheon nicht besitzt. Dies gilt auch für Fälle 
von Konfiszierungen entlang des Flusses, bei dem laut sambischem Gesetz ein 50 Meter breiter 
Uferstreifen kein Privateigentum darstellt – auch nicht im Fall des Besitzes eines rechtskräftigen 
Landtitels. Dieses Gesetzt respektiert die zentrale Bedeutung des Zugangs zu Wasser für die ländliche 
Bevölkerung.  

7.5) Zentrale Grundlage von Entschädigungszahlungen nach sambischem Recht ist zudem, dass 
streunende Tiere angebaute Pflanzen (bspw. Mais) zerstört haben. Auf vielen der Flächen, bei denen 
es nach unseren Informationen zur Konfiszierung von Tieren kam, wird nichts angebaut. Daher können 
nach sambischem Recht oft keine Zahlungen erhoben werden.  

Zu Ihrem Punkt 8: 

8.1) Für die Frage von Menschenrechtsverletzungen ist es irrelevant, ob und in welchem Ausmaße ein 
Akteur anderweitig aktiv ist. Unser Mandat als Menschenrechtsorganisation ist es, auf 
Menschenrechtsverletzungen und –verstöße zu schauen, diese aufzudecken und die Betroffenen 
soweit diese es wünschen, zu unterstützen.  

8.2) Für uns stellt sich insbesondere die Selbstdarstellung Amatheon als irreführend dar. Selbst in dem 
vom Unternehmen verfassten Jahresberichten zum Global Compact, bei dem es um Menschenrechte 
geht, sind keinerlei Hinweise auf die von uns dokumentierten und teilweise schon sehr lange 
anhaltenden Konflikte zu finden.  

8.3) Ganz abgesehen davon halten wir die von Amatheon dargestellten Beiträge zur Entwicklungshilfe 
für fragwürdig und substantiell überzogen. Beispielsweise haben wir in den letzten Jahren immer 
wieder Bäuer*innen vor Ort zu der von Amatheon beschriebenen Vertragslandwirtschaft befragt. Alle 
(!) haben uns berichtet, nach einem anfänglichen Versuch aus dieser wieder ausgestiegen sein, unter 
anderem weil sie sich von Amatheon bei der Bezahlung/ Abrechnung übervorteilt gefühlt haben. 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Anhang B: Vereinbarungsschreiben zwischen Amatheon und dem lokalen  
Chief zu möglichen Umsiedlungen aus dem Investitionsplan (2012) 
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Dear Ms. Cavanagh, 
 
 

Köln, den 8.1.2017 

 
As we had informed you, we have used my presense in Zambia to also have a one day field visit to 
Mumbwa/ the Big Concession. Of course this did not allow us to get an overall picture – just some 
snapshots. This is why I am especially happy that you offered to discuss open questions and issues 
afterwards. Nevertheless I hope that the next time we manage to have a physical meeting on the 
ground – or maybe in Berlin.  
 
To not overload the discussion I would like to focus on some aspects. The following key issues emerged 
from our visit: 
 
1. Deforestation 

 
Based on our on the ground travel and double-checked by satellite 
data (see picture, source http://www.globalforestwatch.org), we 
assume that Amatheon’s expansion of farmland is based on 
substantive deforestation. We have learned from our exchange with 
the German embassy, that deforestation is a burning issue in Zambia. 
In this regard we would like to know: 
 

 How does Amatheon deal with the issue of deforestation? 
 Do you collect any data on deforestation?  
 What happens with the wood?  

 
 

2. Cattle grazing 
 
Based on multiple interviews, we have been informed that Amatheon’s expansion of crop fields 
frequently lead to a reduction of grazing areas by local communities. Grazing land they used 
before is now denied for grazing. More concrete we have been told that in cases on “cattle 
trespassing” Amatheon keeps cattle as a fine. If people do not accept such “fines” they might be 
jailed (as happened in at least one case reported to us). 
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 What is your perspective on the reduced grazing land in the Big Concession? 
 Could you please explain the Amatheon policy with regards of cattle entering into 

Amatheon land? 
  

3. First resettlement site 
 
We have been informed by the families of the 
resettlement sites at farm block Nr. 4346 that they 
still to not have tenure security. Based on our 
understanding, Amatheon promised them tenure 
security via subdivided title given to them. In addition 
Amatheon promised a grazing area of the four 
families (see picture). It has been reported to us that 
this has not yet been provided. The families 
explained that they follow-up periodically with 
Amatheon on these issues since over 4 years now. 
They also asked FIAN to follow-up on this issue with 
Amatheon. 
 

 Can you please provide us information about the delay as well as the plan Amatheon 
has in this regards? 

 Can you please inform us about the seemingly open issue of the grazing land? 

 
 
With my best regards, 
 
 

 
Roman Herre 
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Anhang D: Rechtswidrige Vereinbarung zu Strafzahlungen bei streunenden Tieren (2016),  
Beispiel Gebührenquittung (2022) sowie Erklärung des Landwirtschaftsministeriums (2024) Anhang D 
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Anhang E: Auszug aus dem 
Handelsregister (2025)

- Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts -
Abruf vom 11.09.2025, 12:59

Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck - Handelsregister Abteilung B - HRB 142605 B

 
Aktueller Ausdruck HRB 142605 B
 

Handelsregister Abteilung B
Amtsgericht Charlottenburg

 
1. Anzahl der bisherigen Eintragungen

15 Eintragung(en)

2.a) Firma
Amatheon Agri Holding N.V.

b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweignieder-
lassungen
Berlin
Zweigniederlassung der unter der Firma Amatheon Agri Holding N.V. in Amsterdam / Niederlan-
de bestehenden Hauptniederlassung (eingetragen im Business Register, Niederlande unter der Nr.
54152038).
Friedrichstraße 95, 10117 Berlin

c) Gegenstand des Unternehmens
Gegenstand der Zweigniederlassung: (a) die Gründung von und die Beteiligung an Unternehmen
im Bereich Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion sowie die damit zusammenhängende
Aufsicht und Verwaltung;(b) die Beratung von und das Erbringen kommerzieller Dienstleistungen
für Unternehmen und Gesellschaften, mit denen die Gesellschaft in einer Gruppe verbunden ist;
(c) der Erwerb, die Verwaltung, die Vermarktung und der Verkauf von Unternehmen und Vermö-
genswerten aus dem Bereich der Landwirtschaft und der Nahrungsmittelproduktion in eigenem
Namen und auf eigene Rechnung, jedoch nicht für Dritte; und (d) die Ausführung sonstiger Tätig-
keiten, sofern diese in engem Zusammenhang mit den vorgenannten Tätigkeiten stehen.

3. Grund- oder Stammkapital
79.745.450,40 EUR

4.a) Allgemeine Vertretungsregelung
Jeder Direktor (Vorstand) vertritt die Gesellschaft allein.

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis

Vorstand:
Sturm, Max, *05.04.1971, Berlin

6.a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
Aktiengesellschaft nach niederländischem Recht gegründet am 19.12.2011

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

Eintragungen zur Haftungsbeschränkung / Haftungsbefreiung
Das Grundkapital ist auf 79.745.450,40 EUR erhöht worden.

11.09.2025 Seite 1 von 2
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7. Tag der letzten Eintragung
21.05.2025
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